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KUNDMACHUNG


Gemeindeamtlich wird hiemit kundgemacht, dass die Gemeindevertretung nachstehende in der Kinderbetreuung Bürmoos zu entrichtende privatrechtliche Entgelte für das Kindergartenjahr 2009/2010 am 26. Mai 2009 beschlossen und am 22. September sowie am 22. Oktober 2009 (rückwirkend mit 1. September 2009) abgeändert hat:

	Altersgruppe und Betreuungsausmaß
	Vorschreibung
	Elternbeitrag ohne Zuschuss
	Zuschuss 

Land/Bund

	Kinder unter 3 Jahren:

ganztags (über 31 Stunden)

dreiviertel (21-30 Stunden)
halb (bis 20 Stunden)
	71,-

52,-

33,-
	116,-

87,-

58,-
	45,-

25,-

25,-

	Geschwister unter 3 Jahren:

ganztags (über 31 Stunden)

dreiviertel (21-30 Stunden)
halb (bis 20 Stunden)
	24,60

17,50
9,80
	69,60

52,50

34,80
	45,-

35,-

25,-

	Kinder über 3 Jahren:

ganztags

vormittags
	27,-
16,-
	72,-

46,-
	45,-

30,-

	Geschwister über 3 Jahren:

ganztags

vormittags
	0,-

0,-
	50,-

25,-
	50,-

25,-

	Vorschuljahr:

ganztags

vormittags
	0,-

0,-
	72,-

46,-
	85,-

85,-

	Mittagessen
	2,95
	
	


Der Bastelbeitrag ist in der Kindergartengebühr bereits enthalten. 

Gastkindern (Kinder die gelegentlich, maximal 2 x wöchentlich über Mittag im Kindergarten sind) wird für das Mittagessen und die anschließende Betreuung je Tag € 4,55  verrechnet. Im letzten Kindergartenjahr vor der Schule wird in diesen Fällen lediglich das Mittagessen verrechnet.
Für die Gemeindevertretung

der Bürgermeister:

Peter Eder
Bearbeiter:


Mag. Thomas Haas 
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